
 
 

Informationen zum Umgang mit Coronafällen 

 Bitte informieren Sie immer die Schule über das Schulsekretariat per Mail oder 

telefonisch über infizierte Personen oder Kontakte mit infizierten Personen. Über das 

weitere Vorgehen werden Sie durch die Schule, die in engem Kontakt mit den 

zuständigen Behörden steht, oder direkt durch die Behörden informiert. Sollten Sie keine 

Informationen erhalten, geht ihr Kind nach wie vor normal zur Schule. 

 

 Bitte beachten Sie, dass Sie Informationen zum Stand der Dinge immer direkt von der 

Schule oder den Behörden erhalten und nicht über Umwege oder Gerüchte, die sich 

schnell - und oftmals leider inkorrekt - verbreiten können.  

 

Im Allgemeinen wird unterschieden zwischen:  

1. Verdachtsfall (caso sospechoso): Eine Person weist Symptome auf, die mit einer 

COVID-Infektion kompatibel sind. → Nehmen Sie Kontakt mit einem Arzt auf und 

befolgen Sie seine Anweisungen.  

 

2. Bestätigter Infizierter (caso positivo): Eine Person wurde positiv getestet.  

Nehmen Sie Kontakt mit dem Gesundheitsamt auf, falls das nicht schon durch den Arzt 

erfolgt ist. Informieren Sie die Schule. Kinder, die positiv getestet wurden, dürfen die 

Schule nicht besuchen und kommen in Quarantäne; über die Dauer entscheidet das 

Gesundheitsamt. Darüber, ob die betroffene Klasse/Kindergartengruppe in Quarantäne 

gehen muss, entscheidet das Gesundheitsamt. Die Schule informiert die Betroffenen 

zeitnah und transparent über den aktuellen Stand.  

 

3. Enger Kontakt zu einer Person, die mit dem Coronavirus infiziert ist (contacto 

estrecho): Enge Kontaktperson ist, wer mindestens 15 Minuten Kontakt ohne Mund-

Nasen-Maske (MNS) (beispielsweise beim Essen) oder in einem Abstand von unter 1,5 

Metern Kontakt zu einem Infizierten mit MNS hatte (beispielsweise im Bus). → Die enge 

Kontaktperson muss sich 10 Tage ab dem letzten Kontakt in Quarantäne begeben, 

unabhängig von dem Resultat, das sie bei einem möglichen Test erhält. 

Nehmen Sie Kontakt mit dem Gesundheitsamt auf, falls sich dieses nicht schon bei 

Ihnen gemeldet hat. Informieren Sie die Schule, die wiederum die Betroffenen zeitnah 

und transparent über den aktuellen Stand unterrichten wird.  

 

4. Kontaktperson Kategorie 2: Zusammentreffen von Personen in einem Raum oder 

an einem Ort (Caso Conviviente) 

 

a) Conviviente mit enger Kontaktperson:  Mindestens 15 Minuten Aufenthalt ohne 

MNS oder in einem Abstand von weniger als 1,5 m mit MNS im selben Raum/am 



 
selben Ort wie ein enger Kontakt (siehe Punkt 3). → Die Schule entscheidet in 

Absprache mit Gesundheitsamt/Schulamt. 

b) Conviviente mit Verdachtsfall: Mindestens 15 Minuten Aufenthalt mit einem 

Verdachtsfall ohne MNS oder in einem Abstand von weniger als 1,5 m mit MNS im 

selben Raum/am selben Ort. → Die Schule entscheidet in Absprache mit 

Gesundheitsamt/Schulamt. 

Informieren Sie die Schule, wenn Ihr Kind in eine der beiden vorgenannten 

Kategorien fällt. Die Kinder von convivientes dürfen die Schule nicht besuchen, bis 

sie selbst oder die Person, die Kontakt zu einem Verdachtsfall hatte oder die enge 

Kontaktperson ein negatives Testergebnis vorweisen kann.  

Diese Informationen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern dienen zur groben 

Orientierung. Im Zweifelsfall setzen Sie sich bitte mit dem Gesundheitsamt oder der 

Krankenschwester der DS Málaga zusammen. Genauere Informationen der Behörden finden 

Sie auch unter dem folgenden Link: 

 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania.htm 
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